
Von: Elke Fantini
An: EKGMail
Betreff: Stuttgart Zulage ab 1. Juli 2024
Datum: Dienstag, 2. Juli 2024 22:34:40
Anlagen: Stuttgart Zulage.pdf

image001.png
image002.png

Verteiler: Dachverbandsvertreter*innen, Vorstände, Einrichtungen mit Entgeltabrechnung beim
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Guten Abend zusammen,
 
letzte Woche wurde im Gemeinderat der Stuttgart Zulage ab 1. Juli 2024 zugestimmt (GRDrs
235/2024 mit Anlagen).
 
Danach erhalten Tarifbeschäftigte und Auszubildende (Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen,
Jugend- und Heimerzieher*innen, praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in und
sozialpädagogische Assistenz, DHBW-Studierende) ab 1. Juli 2024 eine monatliche übertarifliche
Stuttgart-Zulage in Höhe von 150 Euro. Bei Teilzeit anteilig entsprechend des
Beschäftigungsumfangs.
 
Die Zulage ist befristet bis zum 31.12.2028 und durch Beschluss des Gemeinderates jederzeit
widerruflich.
 
Bestehende über- und außertarifliche Zulagen werden auf die Stuttgart-Zulage angerechnet. Dies
betrifft im Bereich Kindertagesbetreuung:

Tarif+ .Laufzeit befristet bis 31.12.2024, Abschmelzung um jährlich 25 Euro ab 2025.
die übertarifliche Erweiterung des Empfängerkreises der tariflichen SuE-Zulage für
Leitungen in S13. Laufzeit befristet bis 31.12.2025

Siehe hierzu die Aufstellung im Anhang.
 
Die Stuttgart-Zulage ist fix und wird nicht dynamisiert. Bei der tariflichen Jahressonderzahlung
wird die Stuttgart-Zulage berücksichtigt, nicht jedoch beim Leitungsentgelt.
 
Die Stuttgart Zulage wird als förderfähiger Personalaufwand gefördert.
 
Die Arbeits- und Ausbildungsverträge sind zu ergänzen. Ich werde Euch zeitnah ein Muster dazu
mailen.
 

Für Einrichtungen, welche bei uns die Entgeltabrechnung beauftragt haben, werden wir in den
Juliabrechnungen die Stuttgart Zulage bereits umsetzen.

 
Viele Grüße und einen schönen Abend,
Elke
 
Elke Fantini
Vorstand
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Neue Stuttgart-Zulage ab 1. Juli 2024


Entgeltgruppe SuE-Zulage Tarif+ Stuttgart-Zulage Gesamt Umwandlungstage


S 2 130 EUR 100 EUR 50 EUR 280 EUR SuE-Zulage kann in Umwandlungstage umgewandelt werden


S 3 130 EUR 100 EUR 50 EUR 280 EUR SuE-Zulage kann in Umwandlungstage umgewandelt werden


S 4 130 EUR 100 EUR 50 EUR 280 EUR SuE-Zulage kann in Umwandlungstage umgewandelt werden


S 8a 130 EUR 100 EUR 50 EUR 280 EUR SuE-Zulage kann in Umwandlungstage umgewandelt werden


S 8b 130 EUR 100 EUR 50 EUR 280 EUR SuE-Zulage kann in Umwandlungstage umgewandelt werden


S 9 130 EUR 100 EUR 50 EUR 280 EUR SuE-Zulage kann in Umwandlungstage umgewandelt werden


S 13 180 EUR 100 EUR 0 280 EUR SuE-Zulage kann nicht in Umwandlungstage umgewandelt werden


EG 2 bis EG 7 0 0 150 EUR 150 EUR Keine Umwandlungstage


Hauswirtschaftskräfte


Alle Angaben sind brutto und beziehen sich auf Vollzeitkräfte. Teilzeitkräfte erhalten die Zulagen anteilig.


Die 130 Euro SuE-Zulage ist eine tarifliche Zulage.


Die 180 Euro SuE-Zulage für die Entgeltgruppe S 13 ist eine außertarifliche Zulage.


Die Höhe der Stuttgart-Zulage ergibt sich aufgrund der Anrechnung von Tarif+.
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